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2405 
MFH Friedhofstrasse 1, 8610 Uster 

ANWEISUNG RECHNUNGSSTELLUNG 

Rechnungen müssen die untenstehenden Kriterien erfüllen, damit sie fristgerecht zur Zahlung 
weitergeleitet werden können. 

Rechnungsadresse Herr 
Gjergj Lushaj 
Talackerstrasse 22 
8610 Uster 

Rechnungen zur Kontrolle und  
Weiterleitung an Bauleitung 

B-S-S Baumanagement AG 
Roosstrasse 51 
8832 Wollerau 

per Mail an:   faktura@b-s-s.ch

Teil- / Akontorechnungen Teil- / Akontorechnungen sind gemäss den Besonderen 
Bestimmungen im Werkvertrag zu stellen und müssen 
fortlaufend nummeriert werden, Zahlungsfrist 30 Tage. 

 Müssen zwingend datiert mit dem 25. und bis am 25. des  
jeweiligen Monats zur Kontrolle vorliegen 

Regierechnungen Regierechnungen sind im Ausmass resp. in der Akontorechnung 
zu integrieren und auszuweisen. 

Schlussrechnungen Schlussrechnungen sind mit den im Werkvertrag vereinbarten 
Konditionen zu stellen, Prüfungsfrist 60 Tage nach Rechnungs-
eingang, Zahlungsfrist 30 Tage nach Erhalt der unterzeichneten 
Schlussabrechnung inkl. Garantieschein. 

Garantie Garantiedauer 5 Jahre
Garantiebeginn wird mit Zustellung des Schlussabrechnungs-

formulars bekannt gegeben 

Der Garantieschein ist zusammen mit der visierten Schlussab-
rechnung der Bauleitung zu retournieren. 

Bemerkung: Falls Rechnungen zur Korrektur retourniert werden müssen, ist die  
Rechnung mit neuem Rechnungsdatum auszustellen und fällt  
infolgedessen in den nächsten Zahlungslauf.  
Es wird jeweils ein Zahlungslauf pro Monat erstellt. 

Der Unternehmer bestätigt, die obenstehenden Vorgaben zur Kenntnis genommen zu haben: 

______________________________ 
Datum/Unterschrift 


